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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6541371 
 
Gebietsname: Bayerische Schwarzach und Biberbach 
 
Größe: 530 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung der Oberpfalz 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1337 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1029 Margaritifera margaritifera Flussperlmuschel 

1163 Cottus gobio Groppe 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt des großflächigen, zusammenhängenden, naturnahen Auenkomplexes mit landesweit bedeu-
tenden Artvorkommen der Flussperlmuschel. Erhalt des charakteristischen Wasser- und Nährstoff-
haushalts der Lebensraumtypen. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt der natürlichen 
Vegetationsstruktur und der weitgehend gehölzfreien Ausprägung des Lebensraumtyps. Erhalt 
der Funktion als Schutz vor Stoffeinträgen in die Fließgewässer zum Erhalt einer ausreichenden 
Gewässerqualität für die Flussperlmuschel und die Larvalstadien der Fließgewässerlibellen, ins-
besondere bei den Beständen, die unmittelbar an die Fließgewässer angrenzen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten und weitgehend gehölzfreien Ausbildun-
gen. Erhalt der Strukturvielfalt (z. B. Klein- und Seitengräben, Geländerelief). 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in den Flüssen Schwarzach und Biber-
bach mit ihren Auenbereichen, deren Nebenbächen mit ihren Auenbereichen, Altgewässern und 
in den natürlichen oder naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender 
Uferstreifen für die vom Biber ausgelösten dynamischen Prozesse. 

4. .Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt klarer, unverbauter Gewässer-
abschnitte mit natürlicher Dynamik ohne Abstürze. Erhalt eines reich strukturierten Gewässer-
betts mit ausreichend Versteck- und Laichmöglichkeiten, insbesondere mit Unterschlupfmöglich-
keiten für Jungfische. Erhalt der naturnahen Fischbiozönose in den Gewässern. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bachneunauges. Erhalt unverbauter sauberer 
Gewässerabschnitte mit natürlicher Dynamik. Erhalt strukturreicher Habitate mit unverschlamm-
tem Sohlsubstrat und differenziertem, abwechslungsreichen Strömungsverhältnissen. Erhalt einer 
ausreichend guten Gewässerqualität. Erhalt von Gewässerabschnitten ohne Sediment- und 
Nährstoffeinträgen aus dem Umland. Erhalt naturnaher, reich strukturierter Uferbereiche ohne 
Uferbefestigungen. Erhalt der naturnahen Fischfauna in Bachneunaugen-Gewässern. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen Wie-
senknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt von Feuchtbiotopen. Erhalt von nicht oder 
nur periodisch genutzten Saumstrukturen und Hochstaudenfluren. Erhalt von extensiv beweide-
ten Flächen mit Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Erhalt großer Populatio-
nen als Wiederbesiedlungsquellen für benachbarte geeignete Habitate. Erhalt des Habitatver-
bunds von kleinen, individuenarmen Populationen innerhalb einer Metapopulation, insbesondere 
Erhalt von Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt natürlicher bzw. na-
turnaher, reich strukturierter Fließgewässerabschnitte mit essenziellen Habitatstrukturen der Grü-
nen Keiljungfer (z. B. Wechsel besonnter und beschatteter Abschnitte, variierende Fließge-
schwindigkeit und sandig-kiesiges Substrat). Erhalt der geeigneten Substratverhältnisse und des 
Interstitials der Fließgewässer als Larvalhabitate der Grünen Keiljungfer. Erhalt einer hohen Was-
serqualität. Erhalt von ausreichend breiten Pufferstreifen an den Habitaten der Grünen Keiljungfer 
(Schlupf der Larven, Verringerung von Stoffeinträgen). Erhalt weitgehend unzerschnittener, 
durchgängiger Fließgewässersysteme. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Flussperlmuschel. Erhalt von Fließgewässer-
abschnitten mit gut durchströmtem, sandigem bis kiesigem Interstitial. Erhalt strukturreicher Ge-
wässer einschließlich Ufervegetation und -gehölzen. Erhalt einer ausreichend guten Gewässer-
qualität in Flussperlmuschel-Gewässern. Erhalt von vor Säureschüben gesicherten Gewässerab-
schnitten. Erhalt von Gewässerabschnitten, in die keine Einleitung von Abwässern, Gülle, Nähr-
stoffen und Pflanzenschutzmitteln erfolgt. Erhalt von extensiv oder nicht genutzten Uferstreifen 
zum Schutz vor Einträgen, insbesondere von Sedimenten. Erhalt der Durchlässigkeit der Gewäs-
ser und ihrer natürlichen Dynamik. Erhalt der Bachforellenvorkommen. 

 


